
Entwurf - Beschluss SVV am 04.03.2015 
Bildung von Ausschüssen und einer Vergabekommission 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung (SVV) bildet gemäß § 43 BbgKVerf zur Vorbereitung ihrer 
Beschlüsse und zur Kontrolle der Verwaltung aus ihrer Mitte ständige Ausschüsse.  
Die Ausschüsse können der SVV Empfehlungen geben. 
 
Es werden folgende Ausschüsse gebildet: 
- Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss 
- Ausschuss für Gewerbe, Tourismus und Kultur 
- Ausschuss für Bildung, Jugend, Soziales und Vereine 
 
Das Verfahren in den Ausschüssen ist in der Geschäftsordnung der SVV geregelt. 
Die Ausschüsse werden jeweils mit 7 Mitgliedern gebildet. 
Die SVV beruft jeweils drei sachkundige Einwohner zu beratenden Mitgliedern der Ausschüsse. 
Die grundlegenden Aufgaben der einzelnen Ausschüsse sind in der Zuständigkeitsordnung 
benannt. 
 
Die Fraktionen benennen entsprechend dem Vorschlagsrecht die Ausschussmitglieder und ihre 
Vertreter gegenüber dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung (§ 43 Abs. 2 
BbgKVerf). Die Fraktionen können ihre Ausschussmitglieder und ihre Stellvertreter jederzeit 
austauschen (§ 43 Abs. 2 Satz 3 BbgKVerf). 
Gemäß § 43 Abs. 6 BbgKVerf kann ein Ausschuss auf Antrag einer Fraktion aufgelöst, neu- oder 
umgebildet werden.  
 
 
Zusätzlich bildet die SVV eine ständige Vergabekommission. 
Die Zusammensetzung, die Arbeitsweise und die Aufgaben der Vergabekommission werden in 
der Vergaberichtlinie der Stadt Peitz geregelt.  
 
 
 


